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Entscheidungen der .Eingangsstelle 
des Europäischen Patentamts vom 
14. September und 7. November 1179, 

- mit denen Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gewährt und der An-
trag der Beschwerdefilhrerin vom 
14. August 1979 auf Aufhebung der 
Feststellung, daB der PrioritAts-
anspruch für die europAische Pa-
tentaxme1dung Nr. 79100625.7 er-
loschen ist, zurtckgewiesen worden 
waren. 
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SACiiVERHALT UND ANTRAGE 

Am 2. März 1979 	hatte die BeschwerdefUhrerin eine euro- 

pAische Patentar3me].dung eingereicht und dabei die PrioritAt 

einer in der Bundesrepublik Deutschland am 3. März 1978 
eingereichten nationalen Patentanmeldung ge].tend gemacht. 

Der Anmeldung war keine Abschrift der frUheren nationalen 

Patentanxneldung beigefilgt worden. 

In ether Mitteilung vom 29. Mrz 1979 erinnerte the Eingangs-

ste lie des EuropAischen Patentamts der Zweigstelie in Den Haag! 

Niederlande die Beschwerdeftihrerin daran, da8 keine Abschrift 

der frtheren nationalen Patentanmeldung eingereicht worden war, 

forderte die Beschwerdefthrerin auf, den "Mange]." vor Ablauf 
der Frist von 16 Monaten nach dem frUhesten PrioritAtstag gemAB 

Regel 38 (3) EPTS zu beseitigen und warnte the BeschwerdefUhre-

rin davor, daB nach Artikel 91 (3) EPU der PrioritAtsanspruch 
fUr die Anmeldung eriöschen wtlrde, wenn. der "Mange]." nicht 

rechtzeitiq beseitigt wfirde. Die Beschwerdeftthrerin hat auf 

diese Mitteilung nicht geantwortet. 

Am 1. August 1979 teilte the Eingangsstelle der BeschwerdefUh-

rerin mit, daB der auf the frUhere nationale Anmeldung ge-

sttttzte PrioritAtsanspruch erioschen sei, da. keine Abschrift 

dieser Anmeldung vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritàts-

tag elngereicht worden sei. Die BeschwerdefUhrerin wurde auch 

darauf hingewiesen, daB sie eine Entscheidung gemAB Regel 69 
(2) EPU in dieser Angelegenheit beantragen könne. 

Am 2. August 1979 gingen mit elnem £chreiben der Beschwerde-

fUhrerin vom 30. Juli 1979 die entsprechenden PrioritAtsunter-

lagen beim EuropAischen Patentamt in MUnchen em. Die Priori-

tAtsunteriagen und das Schreiben wurden an die Eingangsstelle 

weitergeleitet, bei der sie am 13. August 1979 ankamen. 

Am 9. August 1979 schickte die BeschwerdefUhrerin eln Schrei-

ben an das EuropAische Patentamt in MUnchen, das an die Eingangs-

steile weitergeleitet wurde, bei der es am 22. August 1979 em- 
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ging. Die BeschwerdefUhrerin machte geltend, daB der Priori-

tâtsanspruch nicht erloschen urid die Mitteilung vom 1. August 

1979 unrichtig sei. Artikel 4D der Pariser Verbandsiberein-

kunft unterscheide zwischen der Abgabe der PrioritâtserklArung 

und der ErfUllung sonstiger Formvorschrif ten und di.ese Unter-

scheidung sei auch in das EuropAische PatentUberein)commen Uber 
nommen worden. Die BeschwerdefUhrerin machte ferner geltend, - 

daB Regel 41 (1) EPU in Verbindung mit Artikel 91 (1) BUCh-

stabe a) bis d) EPtt die Eingangsstelle verpflichte, den Anmel-

der auf Mangel hinzuweisen und Jim aufzufordern, the Mängel 

innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu beseitigen 

und daB ein Mangel erst dann bestehe, wenn die Frist von 16 

Monaten abgelaufen sei, ohne daB the PrioritAtsunterlagen em-

gereicht worden seien. In dem vorliegenden Fall sei keine Ge-

legenheit gegeben worden, den Mangel zu beseitigen. Hilfsweise 

beantragte die Beschwerdeftlhrerin the Wiederemnsetzung in den 

vorigen Stand und reichte Beweismittel ftlr diesen Antrag em. 

Inzwischen, nämlich am 17. August 1979, hatte die Eingangsstel-

le der Beschwerdeftthrerin en Eingang der PrioritAtsumterlagen 

bestAtigt und sie auf die Bestimmungen des Artikels 122 EPt 

(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) hingewiesen. 

Am 14. September 1979 téilte the Eingangsstefle der Beschwer-

defiihrerin schriftlich mit, daB Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand gewährt worden sei. 

Am 2. Oktober 1979 reichte die BeschwerdefUhrerin eine Beschwer-

de gegen the Entscheidung der Eingangsstelle vorn 14. September 

1979 ein und begrUndete the Beschwerde. Im wesentlichen wie-
derho].te die BeschwerdefUhrerin ihre frUheren rechtlichen AUs 
fiihrungen. 

Am 7. November 1979 wies die Eingangsstelle in einer Entschei-

dung die im Schreiben der BeschwerdefUhrerin vom 14. August 

1979 enthal'cenen rechtlichen Uberlegungen mit der BegrUndung 
aurUck, daB Artikel 91 (2) EP3 	das Europäische Patentamt 
nur verpfiichte, den Anmelder auf behebbare Mange]. hinzuwei- 
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sen und daB die Nichteinreichung der Prioritätsunterlagen 
innerhaib der 16-Monatsfrist ein Mangel sei, der nicht mehr 
beseitigt werden känne.. In der gleichen Entscheidung wurde 
darauf hingewiesen, daB dem Hilfsantrag auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand bereits stattgegeben worden sei. 

Am 7. Dezember 1979 reichte die Beschwerdeffflirerin eine Be-
schwerde gegen the Entscheidung vom 7. November 1979 ein und 
wiederholte als Begrtinduiig im wesentlichen ihre frtheren recht-
lichen Uberlegungen. 

Am 20. Februar. 1980 beantragte die BeschwerdefUhrerin, das 
Verfahren ruhen zu lassen, bis das Beschwerdeverfahren J 01/80 
abgeschlossen sel. Es wurde sodann mit Zustimmung der Beschwer-
defUhrerin vorgesehen, diese Sache in einer gemeinsamen mtlnd-
lichen Verhandlung mit der Beschwerdesache J 01/80 zu behan-
dein. Die BeschwerdefUhrerin zog jedoch ihren Antrag auf 
milndliche Verhandlung zurflck; in der Sache J 01/80 erging 
am 17.-'Juli 1980 die Entscheidung. 

ENT SCHEIDUNGSGRtiNDE 

Die Beschwerden entsprechen den Arti)celn 106 bis 108 und den 
Regein 1 (1) und 64 EPt3; sie sind daher zulAssig. 

Die praktischen Schwierigkeiten fUr Anmelder, von nationalen 
Patentämtern begiaubigte Abschriften von PrioritAtsunterlagen 
schnell zu erhalten, waren bei der Ai.isarbeitung des Europa-
ischen PatentUbereinkommens wohlbekannt. Zweifellos aus die-
sem Grund erlaubt Rege]. 38 (3) EPtI den Anmeldern europAischer 
Patentanmeldungen, the beglaubigten Prioritätsunterlagen je-
derzeit vor Ablauf des 16. Nonats nach dem PrioritAtstag 

einzureichen. 
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3. Nach dem Ubereinkomxnen liegt erst dann ein Mãngel vor, wenn 
the PrioritAtsunterlagen bei Ablauf dieser Frist noch nicht 
eingereicht sind. Wie the Beschwerdeffihrerin zurecht geltend 
gemacht hat, kann der Mangel erst nach Ablauf dieser Frist 

• festgestellt werden, und es muB dem Anmeider Gelegenheit ge-
geben werden, diesen Mangel innerhaib einer weiteren Frist zu 

• beseitigen. Ein Rechtsveriust tritt nur dann em, wenn der An-
melder von dieser Möglichkeit ]ceinen Gebrauch maclit. 

4.. Es wird jedoch bemerkt, daB niclit alle Bestimmungen des Arti' 
kels 91 EPU, die Mängei betreff en, in der gleichen Weise zu 
behandein sind. Im Fall dermterlassenen Erfindernennung zum 
Beispiel tritt nach Regel j/(t) in Verbindung mit Artikel 91 
(5) EPti der Mangel, der innerhalb der Frist von. 16 Monaten be-
seitigt werden kann, bereits bei der Einreichung der Aniueldung 
em. 

Aus diesen tiberlegungen ergibtsich, daS die angegriffene Ent-
scheidung unrichtig war und aufzuheben ist. Audi hat die Em-
gangsstelle zu Unrecht Wiedereinsetzung in den.'vorigen Stand 
gewàhrt, da kein Rechtsverlust eingetreten war. Artikel 122 (1) 
EPt? kann seinem Wortlaut nach nur dann angewendet werden, wenn 
der Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittelz eingetreten 
ist. 

( 

Dalier 1st auch die Wiedereinsetzungsgebiihr vom EuropAischen 
Patentamt zu Unrecht entgegengenouzmen worden und muS an die 
Beschwerdeftthrerin zurttckgezahlt werden. Die Juristische Be-
schwerdekmmer ist zu dieser Anordnung aufgrund des Artikels 
111 (1) Satz 2 EPU ermAchtigt, wonach the Kammer im Babmen 
der Zuständigkeit der Eingangsstelle tatig werden kann. 
Die Eingangssteile hat im übrigen einen wesentlichen Verfahrens-
mangel dadurcb begangen,. daS sie zuerst tther den von der Be-
schwerdefWirerin hulfsweise gesteliten Wiedereinsetzungsan-
trag entschieden hat, bevor sie tiber den Hauptantrag der Be-
schwerdeftihrerin entschied. Da ein wesentlicher Verfahrens- 
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mangel vorliegt, der Besctxwerde stattgegeben wird und es 
eindeutig der Billigkeit entspricht, die Rilckzahlung der 
Beschwerdegeb1hren nach Regel 67 EPU anzuordnen, geschieht 

dies. 

S. Bei richtiger Durchf(thrung des Verfah.rens ware die Beschwer-
def(ihrerin aufgefordert worden, die fehienden PrioritAtsunter-
lagen ixinerhaib einer Frist einzureichen, die mindestens 
2 Monate betragen hAtte (Artikel 91 (2) und Regel 41 (1), 
84 EPt3). TatsAchlich hat the Beschwerdeftihrerin die fehienden 
Unterlagen ohne Aufforderung in weniger als 2 Monaten nach 
Entstehung des Mangels eingereicht. Der Mangel ist also besei-
tigt, und es ergibt sich keine Notwendigkeit fUr die Juri-
sttsche Beschwerdekanuner, the Beschwerdeführerin zur Beseiti-
guxig eines Mangels aufzufordern. 

AUS die sen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidungen der Eingangssteile des Europäischen Pa-
tentamts vom 14. September und 7. November 1979 werden 
aufgehoben. 	 - 

Es wird festgesteli.t, daB ala Folge des bioBen Ablauf a der 
16-Monatsfrist der PrioritAtsanspruch fUr diese Anmeldung 
nicht erloschen ist, 

Die Rfickzahiung der WiedereinsetzungsgebUhr wird angeordnet. 

Die Rttckzahlung der BeschwerdegehUliren wird angsçrdnet. 

Der Gesc a sstellenbeamte: 	pp 	Der Vorsitzende: 

J. Bergeron 	 R. Singer 
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